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Bericht über die vom 30. Jänner 1961 
Das neue Steuergesetz angenommen und der Volksabstimmung unterstellt. - Das Stipendiengesetz einstimmig gutgeheissen 

Am vergangenen Montag versammelte sich 
der Landtag um 9.00 Uhr vormittags unter dem 
Vorsitz von Landtagspräsident Dr. Martin Risch 
vorerst im Konferenzzimmer zu einer nicht öf
fentlichen 'Sitzung, die eine Stunde dauerte. Um 
10.00 Uhr betraten die Abgeordneten den Land-
tagssaal, um in öffentlicher Sitzung zu tagen. 
Landtagspräsident 'Dr. 'Martin Risch begrüßte die 
Abgeordneten und als Regierungsvertreter Re
gierungschef Alexander Frick. Der Abgeord
nete Stefan Wächter war durch den Ersatzab
geordneten Franz Josef Schürte vertreten. 

Eintretend auf die Tagesordnung genehmigte 
der Landtag das Protokoll der öffentlichen Land
tagssitzung vom 20. Dezember 1960 diskussions
los. Anschließend kam der Vorsitzeilde auf die 
Beratungen im Konferenzzimmer zurück. 

Gemäß den neuen Einstufungen und"Anglei 
chungen der Beamtengehälter für das laufende 
Jahr wurde ein zusätzlicher Kredit von 90 000 
Fr. notwendig. Diesem Kredit stimmte der Land
tag einstimmig zu. Ebenso einen zusätzlichen 
Kredit erforderte die "Angieichürig der Ortszu
lagen für die Lehrerschaft im Betrage von 'Fr. 
39 000.—. 

Vizepräsident 'Dr. Vogt erklärte sich mit die 
sem zusätzlichen Kredit unter der Bedingung 
einverstanden, daß die Regierung dem Landtag 
eine neue Schulordnung vorlege, die eine straf
fere Kontrolle gewährleiste. Im weiteren wies 
pr  darauf hin, daß die sog. Wohnungszulagen v 
Staat übernommen werden sollten und es ihm 
an sich nicht zusage, hinsichtlich der Zulagen 
von den Regelungen in Buchs abhängig zu sein 
Ei müsse feststellen, daß die Lehrer dadurch 
sehr gut wegkommen, indem die Ortszulagen 
infolge der veränderten Verhältnisse von Ge
meinde zu Gemeinde nicht voll gerechtfertigt 
seien. Er könne sich jedoch unter der erwähn
ten Bedingung damit einverstanden erklären und 
er würde es als gerechte 'Lösung für die Zukunft 
ansehen, wenn allfällige und spätere Teuerungs
zulagen für die Beamten auch als Regelung für 
die Lehrer parallel laufen würden. 

Regierungschef Frick wies in seiner Antwort 
auf die vermehrten Lasten des Landes hin, wenn 
ihm die Wohnungs- und Ortszulagen aufgebür
det würden. 'Eine neue ISchuldordnung sei in 
Vorbereitung und der 'Landesschulrat tue alles, 
um die Qualität unserer Schulen zu heben. 

Schließlich wurde dem zusätzlichen Kredit 
zugestimmt und damit die Regierungsvorlage 
genehmigt. 

Als weiteren Punkt der Tagesordnung behan
delte der Landtag den Gesetzesentwurf über die 
Landes- und Gemeindesteuern in 3. Lesung. 

Der Abg. Dr. Ernst Büchel referierte im Na
men der Redaktionskommission, die in mehre
ren Sitzungen erneut getagt hatte. Zu Art. 45, 
der den bäuerlichen'Erwerb umfaßt, nahmen ver
schiedene Abgeordnete Stellung, so Leo Gerner 
und Alois Oehri, die vor allem wissen wollten, 
nach welchen Gesichtspunkten der bäuerliche 
Erwerb künftig errechnet werden soll. Auch der 
Abg. Dr. Ernst Büchel, der namens der Kommis
sion mitgeteilt hatte, daß diese mehrheitlich der 
Erfassung des bäuerlichen Erwerbes zugestimmt 
habe, griff diese Frage auf und. sagte, daß man 
diese Frage klar beantworten sollte, damit die 
Bauernschaft wisse, zu was sie verpflichtet wer
de. 

Regierungschef Frick wies darauf hin, daß 
diese Veranlagung auf dem Verordnungswege 
geregelt werde, wie es das neue Gesetz vorsehe. 
Er sei der Auffassung, daß man dieses (Einkom
men nach Großvieheinheiten am gerechtesten 
erfassen könne, doch würde die Regierung sich 
auf alle 'Fälle noch mit den bäuerlichen Organi
sationen ins Einvernehmen setzen, um eine be
friedigende Lösung zu finden. 

Der Abg. Alois Oebrl brachte hinsichtlich der 
Veranlagung nach Großvieheinheiten Bedenken 

vor, während der Abg. Alfons Büchel vorschlug, 
daß bei Mißernten und bei Verlusten im Stall 
eine totale Befreiung ins Auge gefaßt werden 
sollte. Auf die Mitteilung des Regierungschefs, 
hinsichtlich der Verhandlungen mit bäuerlichen 
Organisationen bemerkte der Abg. Leo Gerner, 
daß die Regierung diese Kontakte mit jenen 
Bauern pflegen solle, die wirklich Vieh halten 
und nicht mit sog. «ßleistiftbauern» Verhand
lungen führen solle. 

Regierungschef Frick gab diese Bemerkung 
Anlaß zur 'Feststellung, daß die Regierung na
türlich mit dem (Bauernverband verhandle u. es 
sei dann Sache dieses Verbandes, die entspre
chenden 'Mitglieder zu delegieren. 

Vizepräsident Dr. Vogt nahm ebenfalls Stel
lung und sagte: «Der Herr Regierungschef kann 
sicher heute schon die Garantie dafür abgeben, 
daß die Landwirtschaft nicht überfordert wird», 
Im übrigen wies er darauf hin, daß er den (Re
gierungschef unterstützen müsse, wenn e r  ge
sagt habe, daß die Großvieheinheiten, wie sie 
heute bei der A H V  zur Berechnung kommen, 
tatsächlich an der unteren Kante liegen, nachi 
dem diese in der Schweiz zum (Beispiel mit 800 
bis 1000 Fr. festgesetzt worden seien; 

Natürlich seien die Erträge bei uns im Durch
schnitt niedriger und so sei die damalige Reduk
tion gerechtfertigt gewesen. Die Behörden wür
den sicher den tatsächlichen Verhältnissen 'Rech
nung tragen, wie dies bis anhin der Fall gewe
sen sei. Hierauf wurde nochmals darüber abge
stimmt, ob das bäuerliche Einkommen der Er
werbssteuer unterstellt werden soll. Diese Ab
stimmung ergab mehrheitliche Annahme des von 
der Kommission erneut geprüften und befürwor
teten Vorschlages. 

Eine wesentliche 'Ergänzung erfuhr die Vor 
läge in Art. 77 hinsichtlich der im Gesetz stipu 
Herten Abschreibungen und 'Rückstellungen. Es 
wurde über Vorschlag der Kommission vorerst 
der Passus aufgenommen, daß sog. Arbeitsbe 
schaffungsreserven eine Steuerbegünstigung er
fahren, wenn diese Rücklagen gesondert ver
waltet und zweckgebunden werden. 

Vizepräsident Dr. Vogt wollte diesen Vor
schlag noch in dem Sinne erweitert sehen, daß 
den gleichen Vergünstigungen auch die Reser
ven für Entwicklungen und Forschungen der in
dustriellen Unternehmungen unterstellt werden, 
sofern diese Rücklagen ebenfalls zweckgebun 
den und gesondert verwaltet und der Kontrolle 
der Behörden offen stehen. iEr stellte Antrag auf 
Erweiterung in diesem Sinne. 

Regierungschef Frick äußerte sich hiezu, daß 
eine solche Maßnahme volkswirtschaftlich ver
antwortet werden könnte und er sei im Prinzip 
dafür, daß auch diese Rücklagen begünstigt wür
den, sofern sie eine gewisse Höhe nicht über
schreiten. Hierauf wurde der Antrag des Vize
präsidenten Dr. Vogt mehrheitlich angenommen 
und dieser Artikel im Sinne des Antrages er
gänzt. Die weiteren Abänderungsvorschläge 
der Kommission wurden diskussionslos gutge
heißen und hierauf das Gesetz nach 3. Lesung 
in der SchluBabstimmung einstimmig angenom
men. Nach dieser Abstimmung stellte Vizeprä
sident Dr. Vogt Antrag, dieses Gesetz der Volks
abstimmung zu unterstellen. 'Dieser Antrag fand 
einstimmige Annahme. 

Schließlich meldete sich der Abg. Dr. Ernst 
Büchel zum Wort und führte aus: «Ich glaube, 
daß der Staat nicht gezwungen sein wird, den 
jetzigen Steuersatz für die lErwerbssteuer von 
1,4% zu erhöhen, nachdem angenommen wer
den darf, daß der Staat durch das neue Gesetz 
nicht weniger einnehmen wird, als bisher. Re
gierungschef Frick antwortete, daß maii diesem 
Wunsch Rechnung tragen könne, soweit er  die 
Dinge überblicke. Damit war dieses Geschäft 
erledigt, das den Landtag und die Regierung 

regelung immer wieder zu heftigen Diskussionen 
Anlaß gegeben hatte. 

Ein nicht weniger aktuelles Postulat wurde 
mit der Annahme der neuen Stipendienordnung 
erfüllt, die in 2. und 3. 'Lesung behandelt und in 
der Schlußabstimmung einstimmig genehmigt 
wurde. Lediglich der Abg. Ernst BUchel war es, 
der während den Beratungen den Regierungs
chef ersuchte, alles zu tun, um eine baldige und 
allgemeine Anerkennung der Liechtensteini
schen Matura zu erreichen. 

Regierungschef Frick gab in seiner Antwort 
die Zusicherung ab, daß die Regierung dieser 
wichtigen Frage die volle Aufmerksamkeit 
schenke und daß die entsprechenden Verhand 
lungen laufen, sodaß mit einer baldigen Rege
lung gerechnet werden könne. — Sachlich wur
de an der Vorlage nichts mehr geändert, sodaß 
diese fast ohne Abänderung den Landtag pas 
sierte. 

Nach Erledigung dieses Punktes wurde die 
öffentliche Sitzung um 12.00 Uhr unterbrochen 
tiind nachmittags um Vü 'Uhr wieder fortgesetzt. 
<v 

In der Nachmittagssitzung hatte der Landtag 
das Ansuchen der Fürstlichen Regierung um Ge
währung eines außerordentlichen Kredites von 
Fr. 15 000.— zur Durchführung einer Ausmerz
aktion beim Rindviehbestand in den Bergge 
meinden zu behandeln. Dieses Ansuchen rief 
einer regen 'Debatte, die der Abg. Alois Oehri 
eröffnete und erklärte, daß nach seiner Ansicht 
nicht nur die 'Berggebiete, sondern auch die Tal
gemeinden von dieser Aktion profitieren soll 
ten, die e r  -voll unterstütze. Auch der Abg. Leo 
Gerner sprach sich dafür aus, gab aber zu ver
stehen, daß eine grundlegende Sanierung wich
tiger wäre, wie sie die heutige Entwicklung in 
Europa verlange. Vizepräsident Dr. Vogt unter
stützte den Vorschlag des Abg. Alois Oehri 
ebenfalls. 

In einer ausführlichen Antwort nahm Regie
rungschef Frick zu diesem Antrag Stellung und 
legte die Gründe dar, die eine Beschränkung 
dieser Unterstützug auf die Berggemeinden 
rechtfertigen. Er wies auf die veränderten Ver
hältnisse der Bergbauern hin und erklärte, daß 
für die Talbauern ungeachtet dieser Unterschie
de noch Probleme gelöst werden müßten, die 
weit über das hinausgehen, was da zur Debatte 
stehe. Er erinnerte an  die notwendigen 'Umsied
lungen als Konsequenz der Bodenzusammenle
gung, die gerade d a s  Thema grundlegend be
rühre, das der Abg. Leo Gerner angeschnitten 
habe. Die Regierung habe diesen außerordent
lichen Kredit nach allen Gesichtspunkten wohl 
überlegt und es wäre angesichts der Sachlage 
unverständlich, wenn man nun diesen Vorschlag 
in Mißachtung dieser Gründe einfach so erwei
tern wolle, wie dies vorgeschlagen worden 
sei. 

Die Abgeordneten Georg Oehri, Hans Gafiner 
und Meinrad Ospelt unterstützten die Ausfüh
rungen des Regierungschefs, indem sie eben
falls darauf hinwiesen, daß in Anbetracht der 
kommenden Aufgaben eine Differenzierung am 
Platze sei. Landtagspräsident Dr. Risch griff 
ebenfalls in die Debatte ein und sagte, daß bei 
diesen Aktionen die Kontrollmaßnahmen unbe
dingt verschärft werden müßten, um allfällige 
Mißbräuche zu unterbinden, wie diese bereits 
bei früheren Ausmerzaktionen aufgetreten seien. 

Nachdem der Abg. Alois Oehri auf seinem 
Antrag weiter beharrte und sich niemand mehr 
äußerte, brachte der Vorsitzende den Antrag des 
Abg. Alois Oehri zur Abstimmung, der mit 11 
gegen 4 Stimmen unterlag. (Schließlich stimmte 
der Landtag dem Antrag der Fürstlichen Regie
rung mit 10 gegen 5 Stimmen zu. 

Im folgenden wurde ein Bericht und Antrag 
der Fürstlichen Regierung betr. Abänderung des 

schon seit Jahren beschäftigte und dessen (Neu- Gesetzes vom 9. September 1960, LGB1. Nr. 21, 

in Bezug auf die Nichtbetriebsunfallversiche
rung genehmigt. 

Art. 9 des Gesetzes vom 9. September 1960 
(betreffend die Nichtbetriebsunfälle) erhielt da
durch folgende neue Fassung: 

«Soweit IMotorradunfälle in die Versicherung 
der Nichtbetriebsunfälle eingeschlossen sind, 
tritt die Versicherung bis zur Höhe ihrer Lei
stungen in die'Rechte ein, die den Versicherten 
und ihrer ^-Unterlassenen aus der Unfallver
sicherung der Motorradfahrer, gemäß Artikel 
78 des 'Slraßenverkehrsgesetzes vom 19. De
zember 1958 in der Fassung des Gesetzes vom 
22. Dezember 1959 (LGB1. i960 Nr. 3) zuste
hen.» 
Dieses Gesetz wurde als dringlich erklärt und 

tritt mit dem Tage seiner Kundmachung in Kraft. 
Desgleichen wurde das Gesetz über die Fami

lienzulagen unter Art. 3, wie folgt abgeändert: 
«Ausländische Grenzgänger und Saisonarbei
ter haben nur Anspruch auf Kinderzulagen, 
wenn sie hauptberuflich im Fürstentum Liech
tenstein erwerbstätig sind.» 
Schließlich hatte sich der Landtag nocli mit 

einer Regierungsvorlage betr. die Abänderung 
des Baugesetzes zu befassen. Landtagspräsi-
dent Dr. Risch wies auf die Dringlichkeit dieser 
Vorlage hin, die lediglich den Charakter einer 
Uebergangslösung habe. 

(Wir werden auf den Inhalt dieser Vorlage 
noch eingehend zurückkommen.) 

'Der Abg. Dr. Ernst Büchel nahm für die Vor
lage Stellung, indem er erklärte, daß vor allem 
die Bewilligung höherer IBauten der Knappheit 
des Bodens Rechnung tragen wolle. 

Vizepräsident Dr. Vogt opponierte gegen die 
Vorlage ziemlich energisch, indem er ausführte, 
daß dieses 'Gesetz ad hoc entstanden sei, denn 
es gehe dabei seines Wissens um ein gewisses 
(Bauvorhaben in IBalzors. Er finde es nicht in 
Ordnung, daß man die Bauordnung nur deshalb 
ändere, weil eine Gemeinde bezw. eine Genos
senschaft festgefahren sei. 'Das Problem einer 
neuen Bauordnung sei zu umfassend, als daß 
man sich eine solche Lösung erlauben könne, Er 
sei dagegen, daß man diese Vorlage in einer 
Sitzung durchpeitsche, denn auch der Abgeord
nete müsse genügend Zeit haben, um dieses Pro
blem zu studieren, sonst könne er die Verant
wortung nicht übernehmen. 

Regierungschef Frick-antwortete hierauf, daß 
die Vorlage einer dringenden Forderung ent
spreche, die allgemeiner Natur sei und sie sei 
nicht durch das erwähnte Begehren, wie es der 
Landtagsvizepräsident bezeichnet habe, ausge
löst worden. (Es sei Sache des Landtages, die 
Vorlage heute zu behandeln oder nicht zu be
handeln und die 'Regierung wolle und könne 
keinen Druck ausüben. — Man  sei daran, eine 
neue Bauordnung zu schaffen und die vorliegen
de Abänderung sei ein Teil dessen, was man 
neu zu ordnen gedenke. 

Hierauf nahm der Landtag die 1. Lesung der 
Vorlage zur Abänderung des Baugesetzes vom 
10. September 1947 vor und verschob die wei
teren Lesungen auf die Frühjahrssession. 

Damit war die Tagesordnung des Landtages 
erschöpft und es blieb dem (Landtage dann vor
behalten, zum Abschluß der Jahressession den 
Landesausschuß zu wählen, bis das Parlament 
im Frühjahr wieder neu eröffnet wird. Die Wahl 
in den Landesausschuß fiel auf die Mitglieder 
der Finanzkommission des Landtages. 

Hierauf erhoben sich die Abgeordneten, um 
den Wortlaut des iSchließungsdekretes zu ver
nehmen, mit welchem Seine (Dürchlaucht der 
Landesfürst den 'Regierungschef zur Schließung 
des Landtages bevollmächtigt hatte. 

Schluß der Sitzung 15,45 Uhr. 


